
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
A. ALLGEMEINES 
 
1. Geltungsbereich 

 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB‘s) gelten für die 
Dauer der Geschäftsverbindung zwischen TopTeam Engineering und 
dem Auftraggeber (nachfolgend AG oder Entleiher genannt) für alle 
durch TopTeam Engineering zu erbringenden Leistungen, 
insbesondere auftrags- und werkvertragliche Leistungen, sowie 
Leistungen im Rahmen der Dienstvertrag. Sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem AG. 
 
1.2 Diese AGB‘s gelten ausschliesslich; entgegenstehende oder von 
diesen Geschäftsbedingungen abweichende AGB‘s des AG werden 
nicht anerkannt, es sei denn, TopTeam Engineering hätte ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
 
2. Angebote und Unterlagen 

 
2.1 Die Angebote von TopTeam Engineering sind bis zur endgültigen 
Auftragsbestätigung freibleibend. 
 
2.2 Die Bestellung des AG ist ein bindendes Angebot. 

 
2.3 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 
behält sich TopTeam Engineering die Eigentums- und urheberrecht-
lichen Rechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch TopTeam Engineering 
Dritten zugänglich gemacht werden. Die in den Unterlagen jeweils 
enthaltenen Daten und Informationen stellen keine Garantiezusagen 
dar; Garantiezusagen bedürfen in jedem Fall einer ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung durch TopTeam Engineering. 
 
3. Preise/Zahlungsbedingungen 

 
3.1 Es gilt ergänzend die Preisliste von TopTeam Engineering in ihrer 
jeweils geltenden Fassung. Preise können als verbindlicher Festpreis, 
als Richtpreis, nach Stundenaufwand oder Ausmass vereinbart 
werden; sie gelten grundsätzlich zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 
 
3.2 Wird der Umfang der jeweiligen Auftragsleistung während der 
Auftragsabwicklung einvernehmlich abgeändert, insbesondere 
ausgeweitet, so kann TopTeam Engineering eine entsprechende 
Anpassung der vereinbarten Preise und Vergütungen, insbesondere 
deren Erhöhung, verlangen. TopTeam Engineering ist berechtigt, 
die Durchführung der Auftragsleistungen bis zur Einigung über eine 
entsprechende Anpassung der Preise und Vergütungen vorläufig 
einzustellen, wenn TopTeam Engineering den AG hierauf vorab 
schriftlich hingewiesen hat. Hierdurch eintretende Verzögerungen 
gehen nicht zu Lasten von TopTeam Engineering. Eine einseitige 
Änderung der Auftragsleistung durch den AG ist ausgeschlossen. 

 
3.3 Soweit nicht abweichend vereinbart, ist TopTeam Engineering 
berechtigt, nach billigem Ermessen einen angemessenen Vorschuss 
zu fordern und abschnittsweise Teilrechnungen für bereits erbrachte 
Auftragsleistungen bzw. in Abhängigkeit vom Leistungsfortschritt zu 
stellen. 

 
3.4 Sämtliche Rechnungen von TopTeam Engineering sind sofort 
nach Erhalt rein netto zur Zahlung fällig. 
 
3.5 Verrechnungsrechte stehen dem AG nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch 
TopTeam Engineering anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts ist der AG nur insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf demselben Auftragsverhältnis beruht. 
 
3.6 Fahrzeiten bei Dienstreisen werden als 
Normalarbeitszeit berechnet. 
 
3.7 Vom AG veranlasste Dienstreisen werden, entweder direkt vom 
AG mit dem Arbeitnehmer abgerechnet, oder direkt von TopTeam an 
den AG verrechnet. 

 
4. Termine/Mitwirkungspflichten 

 
4.1 Soweit keine Termine vereinbart werden, bestimmt TopTeam 
Engineering diese nach eigenem billigen Ermessen. 

 
4.2 Kommt der AG seinen Mitwirkungspflichten, insbesondere zur 
Vorlage von erforderlichen Unterlagen, Informationen und Daten, nicht 
rechtzeitig nach, gehen Verzögerungen hieraus zu seinen Lasten. 
 
4.3 Der AG haftet gegenüber TopTeam Engineering dafür, dass die 
von ihm beigestellten Leistungen und im Rahmen der Mitwirkung 
überlassenen Unterlagen, Informationen, Daten und Gegenstände frei 
von Schutzrechten Dritter sind, die eine vertragsgemässe Nutzung 
durch TopTeam Engineering ausschliessen oder beeinträchtigen. 
 
4.4 Im Falle des Verzuges ist der AG berechtigt, für jede vollendete 
Woche eines Verzuges eine pauschalierte Verzugsentschädigung in 
Höhe von 0,5 % des Auftragswertes, maximal jedoch nicht mehr als 
5 % des Auftragswertes, zu verlangen. Weitere Schadenersatz- und 
Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers wegen Verzuges 
sind ausgeschlossen. Zu den Ausnahmen dieses 
Haftungsausschlusses gelten die Bestimmungen zu Ziffer 6 
entsprechend. 
 
4.5 Im Falle höherer Gewalt verlängert sich die Leistungszeit um 
die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit. Wird 
durch die genannten Umstände die Leistungserfüllung oder  
-durchführung unmöglich oder unzumutbar, ist TopTeam 
Engineering von der Leistungsverpflichtung befreit. 
 
5. Geheimhaltung 

 
5.1 Der AG und TopTeam Engineering sind wechselseitig verpflichtet, 
sämtliche Informationen bezgl. der geschäftlichen und betrieblichen 
Angelegenheiten der jeweils anderen Partei streng vertraulich zu 
behandeln und sie lediglich im Rahmen der Zweckbestimmung des 
jeweils erteilten Auftrags zu verwenden. Im Rahmen dieser Zweck-
bestimmung ist TopTeam Engineering berechtigt, die Informationen an 
Dritte weiterzugeben. 

 
5.2 Der AG und TopTeam Engineering verpflichten sich wechselseitig, 
die Abwerbung von Mitarbeitern bzw. Versuche zur Abwerbung von 
Mitarbeitern der jeweils anderen Partei zu unterlassen. 

 

 
6. Haftung/Schadenersatz 

 
6.1 TopTeam Engineering leistet Schadenersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ausschliesslich nach den nachfolgend dargestellten 
Grundsätzen. 
 
6.2 TopTeam Engineering haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
für Schäden, die sich aus einer Verletzung der Sorgfaltspflicht ergeben, 
unbeschränkt. 
 
6.3 In den Fällen leichter Fahrlässigkeit haftet TopTeam Engineering für 
die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten für den 
vertragstypischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden. 
Zudem ist die Haftung auf 5 Mio. EUR je Verstoss bei Personen- und 
Sachschäden begrenzt. Bei auf gleichen Verstössen beruhenden 
fahrlässig verursachten Schäden ist die Haftung auf insgesamt 5 Mio. 
EUR begrenzt, auch dann, wenn die Verstösse in mehreren Jahren 
begangen werden. 
 
6.4 Im Übrigen ist die Schadenersatzpflicht – ohne Rücksicht auf  
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. TopTeam Engineering haftet insofern insbesondere 
nicht für nicht vorhersehbare Schäden, Mangelfolgeschäden, sonstige 
mittelbare Schäden und Schäden aus entgangenem Gewinn oder 
sonstigen Vermögensschäden. 
 
6.5 Schadenersatzansprüche des Auftraggebers verjähren in 
24 Monaten. 

 
6.6 Die Beschränkungen und Begrenzungen gem. Ziffern 6.3, 6.4 
und 6.5 gelten nicht für Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit, die Haftung aus schriftlich gegebenen Garantien sowie 
nach zwingenden sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. 
 
6.7 Sofern im Rahmen eines Auftrages CAD-Systeme von TopTeam 
Engineering eingesetzt oder solche zur Nutzung an den AG vermietet 
werden, haftet der AG sowohl für alle unmittelbaren und mittelbaren 
Schäden, die durch unsachgemässe Handhabung der CAD-Systeme 
entstehen, als auch für den Untergang, den Verlust, die Zerstörung sowie 
jegliche Beschädigung der im Rahmen des Auftrages eingesetzten CAD-
Systeme. 
 
7. Nutzungsrechte 

 
7.1 Für sämtliche von TopTeam Engineering im Auftrag des AG 
entwickelte Erfindungen, Designs und sonstige Arbeitsergebnisse räumt 
TopTeam Engineering dem Auftraggeber mit vollständiger Bezahlung das 
einfache, nicht ausschliessliche und zeitlich unbeschränkte Recht ein, 
diese in dem im jeweiligen Auftrag beschriebenen Umfang zu nutzen. 
TopTeam Engineering ist nicht verpflichtet, dem Auftraggeber den 
Quellcode von erstellter Individualsoftware zur Verfügung zu stellen. 

 
7.2 Bei etwaigen Arbeitnehmererfindungen oder -designs sowie Ver-

besserungsvorschlägen, die bei der Ausführung der einzelnen Aufträge von 

Mitarbeitern von TopTeam Engineering gemacht werden und die nicht von 

Gesetzes wegen der TopTeam Engineering gehören, ist TopTeam Engineering 

nach Aufforderung des AG verpflichtet, die Erfindung bzw. das Design zu 

erwerben und die daraus resultierenden Rechte Zug um Zug, gegen Freistellung 

von etwaigen aus einer Arbeitnehmererfindung oder einem Arbeitnehmerdesign 

resultierenden finanziellen Verpflicht-ungen gegenüber seinen Mitarbeitern, auf 

den AG zu übertragen. 

 
B. Dienstverträge 

 
8. Besondere Bedingungen für Dienstverträge 

 
Bei Abschluss von Dienstverträgen zwischen dem AG und TopTeam 
Engineering gelten ergänzend die nachfolgenden besonderen 
Bedingungen: 
 
8.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Arbeitsleistung höchst-
persönlich zu erbringen. Die Hinzuziehung eigener Mitarbeiter oder die 
Vergabe von Unteraufträgen bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Auftraggebers. 
 
8.2 Ort der Ausführung der Dienstleistungen und Einsatzzeiten des 

eingesetzten Personals unterliegen der freien Bestimmung des 
Auftragnehmers. Die Bestimmung wird dabei im Interesse einer 
qualifizierten und zügigen Bearbeitung des Einzelauftrages erfolgen. Bei 
entsprechender Vereinbarung können die Dienstleistungen auch im 
Betrieb des Auftraggebers oder bei Dritten ausgeführt werden. 
 
8.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, monatlich gegenüber dem AG 
abzurechnen. Die jeweiligen abrechenbaren Stunden ergeben sich 
aus den Tätigkeitsnachweisen der Mitarbeiter der Mitarbeiter des 
Auftragnehmers. 
 
8.4 Bei der Durchführung von Dienstleistungen ist der Auftragnehmer 
sowie das von ihm eingesetzte Personal Weisungen des AG nur insoweit 
unterworfen, wie sich dies nach Massgabe des Inhalts des erteilten 
Einzelauftrages ergibt oder anderweitig ausdrücklich geregelt wird. 
 
8.5 Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung oder sonstige 

Verantwortlichkeit für Produkte, Dienstleistungen oder sonstige Leistungen, 

die der AG nach Massgabe eines erteilten Einzelauftrages gegenüber seinen 

eigenen Kunden oder sonstigen Dritten erbringt. 

 
8.6 Der Auftragnehmer steht gegenüber dem AG dafür ein, dass sämtliche 
dem Auftragnehmer aus Anlass eines erteilten Einzel-auftrages zur 
Ausführung der Dienstleistungen überlassenen Unterlagen, 
Dokumentationen, Pläne und sonstige Informationen nicht gegen Rechte 
Dritter, insbesondere Schutzrechte Dritter, verstossen. Im Übrigen findet 
eine Haftung des Auftragnehmers für die Verletzung der Schutzrechte 
Dritter durch die Ausführung der Dienstleistungen nicht statt. 

 
8.7 Der Auftragnehmer wird nach Massgabe dieses Rahmenvertrages und 
ihm erteilter Einzelaufträge ausschliesslich Dienstleistungen aus-führen, 
ohne damit die Verpflichtung zur Herbeiführung eines geschuldeten 
Erfolges, insbesondere eines Erfolges im Sinne des Werkvertragsrecht 
(Art. 363 ff. OR) zu übernehmen. Keine der rechts-geschäftlichen 
Erklärungen des AG aus Anlass des Abschlusses dieses 
Rahmenvertrages oder eines Einzelauftrages soll daher dahingehend zu 
verstehen sein, dass der Auftragnehmer die Herbeiführung eines Erfolges 
zugunsten des AG durch die Ausführung der Dienstleistungen schuldet. 
Sofern der AG die Übernahme einer solchen Verpflichtung durch den 
Auftragnehmer wünscht, tritt eine solche erst nach Abschluss des 
Rahmenvertrages über die Ausführung von Werksleistungen bzw. eines 
einzelnen Werkvertrages mit dem Auftragnehmer ein. 

 
 

 
C. Personalvermittlung 

 
9.1 Eine Personalvermittlung kommt dann zustande, wenn der AG 
einen von TopTeam Engineering vorgeschlagenen Kandidaten direkt 
mittels Arbeitsvertrag einstellt, oder einen Projekteinsatzvertrag direkt 
mit diesem abschliesst. Die Personalvermittlungsgebühr beträgt 25% 
des mit dem vermittelten und direkt eingestellten Kandidaten 
vereinbarten brutto Jahresgehalt und reduziert sich mit jedem Monat 
der Laufzeit des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages zwischen AG 
und TopTeam Engineering um 1/12. Nach 12 Monaten ist die 
Übernahme kostenfrei. 

 
Jegliche Kontaktaufnahme vor Auftragsvergabe, mit einem von 
TopTeam Engineering vorgestellten Kandidaten, ist seitens des AG 
untersagt. 

 
9.2 Kommt ein Vertrag mit einem von uns vermittelten Kandidaten zu 
Stande, stellen wir unser Honorar per sofort in Rechnung, 
unabhängig vom Arbeits- resp. Vertragsbeginn. Die Rechnung ist 
sofort rein netto fällig. 
 
C. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
10. Erfüllungsort/Gerichtsstand/anwendbares Recht 

 
10.1 Erfüllungsort für die Auftragsleistungen von TopTeam 
Engineering ist der jeweilige Sitz der Niederlassung bzw. der Ort des 
Technischen Büros von TopTeam Engineering, in denen die Auftrags-
leistungen erbracht werden. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflicht-
ung des Auftraggebers ist der Sitz von TopTeam Engineering. 

 
10.2 Gerichtsstand ist der Sitz von TopTeam Engineering.  
TopTeam Engineering ist jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch an 
einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 

 
10.3 Die AGB‘s und die einzelnen Verträge zwischen den 
Parteien unterliegen deutschem Recht. 
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